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Fall 1

Herr H.S., 50 J., akute komplette Hemiparese rechts, Aphasie 

=> NIHSS 18

 CT + CT-A: M1-Verschluss; ODT: 2 h, DNT: 0,5 h, DGT: 1 h

 Erfolgreiche MT (Rekanalisierung) unter ITN => ICU

 Kontroll-CT (6 h): großer Mediainfarkt mit RF-Potential

 Therapeutische Analgosedierung mit  

minimaler Triggerung des Respirators

(Propofol / Midazolam – Fentanyl)

 Klärung: (pot.) Dekompressions-Indikation 

 Angehörige: auf keinen Fall mit Behinde-

rung leben; mutmaßlicher Wille schlüssig

 Entschluss: palliatives Vorgehen
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Fall 1

Umsetzung kontrovers: 

Position 1: alles inkl. 

Analgosedierung so lassen => 

palliative Extubation (auch wenn er 

ungenügend atmet)

Position 2: „aufwachen lassen“ und 

dann weiterschauen, 

=> Extubieren – und je nach Bedarf 

Sedierung  



© Paracelsus Medizinische Privatuniversität     – Klinikum Nürnberg     – Universitätsklinik für Neurologie      – Frank Erbguth

Fall 2: Frau H., 68 Jahre

 Nach Mittagsschlaf: komatöse

 NA: Intubation, Beatmung => NA

 Bisher gesund – keine Einschränkungen

 Neues VHF; angedeutete Strecksynergismen, Pupillen-

Anisokorie

 CT-A: Basilaristhrombose

 Ehemann: keine interventionellen Maßnahmen 

 = Vorsorgebevollmächtigter + PV

 PV: … für den Fall einer dauerhaft schweren geistigen 

Beeinträchtigung ….. Keine lebensverlängernden

Maßnahmen einschließlich Beatmung
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Fall 2: Frau H., 68 Jahre

 Nach Mittagsschlaf: komatöse

 NA: Intubation, Beatmung => NA

 Bisher gesund – keine Einschränkungen

 Neues VHF; angedeutete Strecksynergismen, Pupillen-

Anisokorie

 CT-A: Basilaristhrombose

 Ehemann: keine interventionellen Maßnahmen 

 = Vorsorgebevollmächtigter + PV

 PV: … für den Fall einer dauerhaft schweren geistigen 

Beeinträchtigung ….. Keine lebensverlängernden

Maßnahmen einschließlich Beatmung

 Ehemann „untersagt“ weitere „Aktionen“
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Der Fall ist publik

„Unterlassene Hilfeleistung“

Palliativer Therapiezielwechsel = abwegig
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Der Fall ist  „publik“
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MT: effektiv auch im Alter

8

Goyal et al., Lancet, 2016

89 J., M1-Verschluss links;

 Hemiplegie rechts

 Aphasie

 Blickwendung n. links 

 Tag 2: minimale Armparese

Basilarisverschluss: 

Ca. 30% mRS 0-3
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 z.B.... keine Therapie bei wahrscheinlich andauernder 

Bewusstlosigkeit... 

 PV muss die diagnostische Unsicherheit hinsichtlich 

Bewusstseinsresten berücksichtigen

Z.n. CPR (45 J.,) klare Patientenverfügung [Notar!!], MCS; 

formuliert ist aber „Bewusstlosigkeit, Streit: Ehefrau - Schwester

Falle der PV: „Bewusstseinsreste“ bei MCS
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Wer ist aus juristischer Sicht der primäre Adressat 

einer ausreichend konkret formulierten 

Patientenverfügung?

1. Der Arzt

2. Die Pflege

3. Der Betreuungsrichter

4. Gleichermaßen Arzt und Vertreter im Willen 

(Betreuer, Vorsorgebevollmächtigter)

5. Vertreter im Willen Prof. Dr. Frank Erbguth

Ethikforum 

Frage



© Paracelsus Medizinische Privatuniversität       – Klinikum Nürnberg           – Klinik für Neurologie        - Frank Erbguth

 Eindeutige Diagnose

 Ext.KH => Palliativversorgung initiiert wegen

 Zunehmender Hirnstammdysfunktion => 

Spontanatmung ↓, Aspiration, Hustenstoß ↓

 Ablehnung der Palliativbehandlung durch den 

Vater

 Nach Entlassung:  NICU-Einlieferung bei uns 

 Vater ( = Betreuer; Serbe) fordert Beatmung

Fall 3: Hirnstamm-Glioblastom; 22 J. 



© Paracelsus Medizinische Privatuniversität       – Klinikum Nürnberg           – Klinik für Neurologie        - Frank Erbguth

 Gespräche, Ethikkonsil, Geistlicher usw.

=> keine Änderung der Einforderung  

 Er soll solange wie möglich am Leben bleiben, 

vielleicht gibt es ja Therapien, die ihn retten 

können

 Deutet „Rache“ an Behandlern an

 Subjektive „Indikation“ des OA: „Vermeidung 

seiner Erschießung durch den Vater“ 

 Intubation  - Konflikte im Team – Verlegung

 Nachbesprechung: Indikation ?

Fall 3: Hirnstamm-Glioblastom; 22 J. 
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Herr S. 76 J., langj. sek. chron. MS

 Rollstuhlpflichtig, Kortikoid-Pulse alle 3 Monate

 Kognitiv eingeschränkt (MMSE ca. 22) - progredient

 Asystolie im Schwarzwald, Latenz CPR 10 Min.; 

ROSC: 35 Min. – keine (!) Hypothermie

 ICU eines schwarzwaldnahen Maximalversorgers

 Bis Tag 3: CR neg., Pupillen nicht lichtreagibel, status

myoclonicus, leichte Streckreaktion a. SR, 

 CT: verstrichene Mark-Rindengrenze, allg. 

Schwellung + symmetrische Stammganglien-

Hypodensitäten im CT; NSE d2: 280 µg/l

 SEP: niedrigamplitudig „durchgängig“
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Leider Alltag: unpräziser Unsinn 

Fehlinterpretationen in beide (!!) Richtungen leider Alltag
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Leider Alltag: mangelndes Wissen

 Ehefrau (VB) legt PV vor; drängt auf Therapieabbruch; 

PV = leidlich präzise; Ehefrau = verzweifelt

 Voraussetzung u.a.: „schwere Hirnschädigung, die 

meine Mobilität und geistigen Fähigkeiten weiter 

einschränkt ..“

 Maßnahme: keine lebensverlängernden Maßnahmen 

einschließlich künstliche Ernährung und Beatmung

 5 ärztliche ICU-Gesprächspartner in 3 Tagen 

 Letzte Auskunft: Ehemann könne sich lt. Neurologen 

gut erholen, PV träfe nicht zu; Tracheotomie geplant, 

man könne Herrn H. nicht „ersticken“ lassen

 Tag 6: Verlegung nach Nürnberg zur palliativen 

Extubation (!!!) bei unverändertem Zustand
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 Nach 6 Wochen ICU: keine gezielten 

Reaktionen; rudimentäre HS-Funktionen

 CT: ausgeprägte Marklagerschädigung

 Gerade ausreichende Kanülen-Spont.-Atmung

 Verzicht auf Eskalation mit Tochter (Betreuerin) 

thematisiert

 Vehementer Widerstand mit Verdächtigung der 

Diskriminierung => Ankündigung man gehe vor 

Gericht

Fall 4: Türkischer Mitbürger, 75 J. 

Z.n. Sept. Multiorganversagen, Hypoglykämie
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Fall 4: Türkischer Mitbürger, 75 J. 
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Fall 4: Türkischer Mitbürger, 75 J. 
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 Verlegung in Phase-B-Reha

 Nach 2 Wochen aus Reha: Verschlechterung 

=> Wiederaufnahme

 Kurz stabilisiert und in anderes KH verlegt 

Fall 4: Türkischer Mitbürger, 75 J. 
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 Tracheotomiert; Explosion mit Hirnstamm-

Schwerpunkt, initial aufgrund komplexer Situation 

beatmet; Zweitmeinung = infaust

 Vater (= Betreuer): keinesfalls Gerät abstellen

 Tod dürfe nur „natürlich“ stattfinden

 Komplexe Situation mit Vater, Mutter, Ex-Ehefrau, 

aktueller Partnerin, Sohn des Pat. + 

 Mixtur mit evtl. finanziellen Regelungen

 Konflikt mit dem Team; Ethikberatung

Fall 5: Herr K.L., 34 J.;

Histologisch  gesicherte Gliomatosis cerebri
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Fall 5: Herr K.L., 34 J.;
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Fall 5: Herr K.L., 34 J.;
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Fall 3: Herr K.L., 34 J.;
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Fall 5: Herr K.L., 34 J.;
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=> Verlegung

Fall 3: Herr K.L., 34 J.;
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 Irritation: wie kann das sein ?

 Quintessenz: Abwehrrecht des Patienten 

gegen eine indizierte Therapie wird 

betreuungsrechtlich „trickreich“ umgedeutet in 

Einforderungsrecht auf unindizierte Therapie

 Wie ist eine teure nicht-indizierte Therapie 

sozialmedizinisch / erlösrechtlich zu 

bewerten (MdK?)

=> Kollission der Rechtssysteme nicht 

auszuschließen

Unser Eindruck
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 Indikation: die „Choreographie“ des Patienten-

verfügungsgesetzes

 3 ICU-Fälle 

 Problemanalyse 

Gliederung 
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Empfehlungen BÄK 2010: Wenn eine Behandlung nicht
medizinisch indiziert ist, stellt sich die Frage nicht, ob der
Patient mit dem Abbruch einverstanden wäre.

LG Karlsruhe 1991: keine Einforderung einer Beatmung
in der Terminalphase eines Bronchialkarzinoms
Daraus folgt jedoch nicht, dass dem Patienten auch unter
allen Umständen die Wahl der Behandlungsmethode ab-
schließend vorbehalten wäre und der Arzt sich hernach zu
richten hätte. .Vorliegend ist nach Ansicht des Gerichts nicht
glaubhaft gemacht, dass allein der Anschluss des Verfü-
gungsklägers zu 1 an die Beatmungsmaschine als Behand-
lungs-maßnahme in Betracht kam, um den Verfügungsklä-
ger zu 1 vor einem qualvollen Erstickungstod zu bewahren.

Nicht gegebene Indikation –

Einforderung einer Therapie
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Heidelberger Kommentar 2012
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Heidelberger Kommentar 2012
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Heidelberger Kommentar 2012
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Heidelberger Kommentar 2012
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 Handeln nach ärztlichen Maßstäben: Weigerung eine 

objektiv gegebene Sterbephase zu verlängern => Tod

=> Juristische Folgen mit Chance auf konkrete Klärung 

des Indikationsthemas durch Gerichte (bis z.B. BGH)

 Akzeptanz des gerichtlichen „Aufschubs“ mit Hoffnung auf 

„vernünftigen“ Gutachter

 Versuch den Betreuer abzusetzen (nach §1908):

Das Betreuungsgericht hat den Betreuer zu entlassen, 

wenn seine Eignung, die Angelegenheiten des Betreuten 

zu besorgen, nicht mehr gewährleistet ist oder ein anderer 

wichtiger Grund für die Entlassung vorliegt. Grund: 

Verlängerung einer Sterbephase = kann nicht im Inter-

esse des Betreuten sein

 Verlegung 

Möglichkeiten 
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 Grundsätzlich: Ja

 Aber: bei lebensverlängernden Maßnahmen bedeu-

tet die Stellung der „Nicht-Indikation“ den Tod

– der ist unwiderruflich

 Und: in einem Rechtsstaat ist die Nicht-Indikations-

stellung kein „rechtsfreier“ Raum – und muss notfalls 

überprüfbar sein

 In Todesnähe: Aufschub wahrscheinlich für ein 

Gericht ohne gutachterliche Prüfung unausweichlich

 Rechtssystematisch zuständig:

Zivilgericht (Fall 2) und nicht Betreuungsgericht 

(Fall 3) 

Indikation  = Arztsache !-?
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Dissertation 2009
 Thema = stiefmütterlich behandelt

 Richtet sich nicht allein nach medi-

zinischen Kriterien

 Wird auch von normativen 

Erwägungen beeinflusst

 „Sinn- und aussichtslos“

 Allein die Perspektive des Arztes 

maßgeblich – nicht die Wünsche 

des Patienten

 Selbstbestimmungsrecht = 

Abwehrrecht und keinen Anspruch 

auf Behandlung

 Nicht indizierte Behandlung = nicht 

strafbar – evtl. schadenersatz-

pflichtig

Juristische Sicht


